
6. Jahrgang / 14.10.09 / Nummer 9 - 1 -

Amtlicher Teil

Inhaltsverzeichnis
* Beschluss-Nr.: 66-10/09 - 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2009 Seite 1
* Beschluss-Nr.: 67-10/09 - Beschluss über die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit

zum Bebauungsplan Nr. 118 „Heinrich- Heine- Straße“ Seite 1
* Beschluss-Nr.: 68-10/09 - Buslinie Zeuthen – Schmöckwitz – Miersdorf Werder Seite 1
* Beschluss-Nr.: H 69-10/09 - Auftragsvergabe der Planungsleistung für den Straßenausbau Wohnbereich westlich und östlich der

Hoherlehmer Straße (Bereich Falkenhorst) Seite 2
* Beschluss-Nr.: H 70-10/09 - Auftragsvergabe für Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten bei der Errichtung einer Lagerhalle

für den Bauhof Zeuthen, Schillerstraße Seite 2
* Beschluss-Nr.: H 71-10/09 - Auftragsvergabe für Abrissarbeiten ( Entkernung ) beim Umbau Güterboden zu einem

Generationentreff, Goethestraße 26 b in Zeuthen Seite 2
* Beschluss-Nr.: H 72-10/09 - Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück Seite 2
* Beschluss-Nr.: 73-10/09 - Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück Seite 2
* Beschluss-Nr.: 74-10/09 - Mandatswechsel und Änderung der  Ausschussbesetzung in der Fraktion Bürger für Zeuthen Seite 2
* Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2009 Seite 2
* 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2009 Seite 3
* Bericht der Wahlleiterin zu den Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Landtag Brandenburg und zu den Wahlen

zum/zur hauptamtlichen Bürgermeister/in in Zeuthen am 27. September 2009 Seite 4
* Bekanntmachung des Ergebnisses für die Wahl zum/zur hauptamtlichen Bürgermeister/in am Sonntag, 27. September 2009 Seite 4
* Satzung zur Straßenreinigung und den Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen Seite 4
* Gebührensatzung zur Straßenreinigung und Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen Seite 8
* Lohnsteuerkarten 2010 Seite 9

A m t s b l a t t  f ü r  d i e  G e m e i n d e  Zeuthen
Zeuthen,  14. Oktober 2009 -  N r .  9/ 2009 -  6.  J a h r g a n g  -  H e r a u s g e b e r :   G e m e i n d e  Zeuthen

Amtsblatt für die Gemeinde Zeuthen

BEKANNTMACHUNGEN OKTOBER 2009

B E S C H L Ü S S E – öffentlich

Beschluss-Nr.: 66-10/09
Beschluss-Tag: 07.10.09
Einreicher: Bürgermeister, Kämmerei

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen
für das Haushaltsjahr 2009

Beschluss: Die Gemeindevertretung Zeuthen beschließt die 1.
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für
das Haushaltsjahr 2009 mit ihren Anlagen.

Beschluss-Nr.: 67-10/09
Beschluss-Tag: 07.10.09
Einreicher: Bürgermeister, Bauamt

Beschluss über die Beteiligung der Behörden und der
Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Nr. 118 „Hein-
rich- Heine- Straße“

Beschluss: Die Gemeindevertretung Zeuthen billigt den Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 118 „Heinrich- Heine- Stra-
ße“ nebst Begründung und Grünordnungsplan in der
vorliegenden Fassung. Der Entwurf nebst Begrün-
dung und Grünordnungsplan sind nach § 3 Absatz 2
Baugesetzbuch öffentlich vom 29.10.2009 bis
30.11.2009 auszulegen. Die Öffentlichkeit erhält Ge-
legenheit, in o.g. Zeitraum zu den Dienstzeiten im
Bauamt in die Planunterlagen Einsicht zu nehmen und
nach Erläuterungen der Ziele, Zwecke und Auswir-
kungen der Planung, Äußerungen hierzu abzugeben.
Das Ergebnis der Bürgerbeteiligung wird in die wei-
tere Planung einfließen. Nicht innerhalb der
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen können
bei der Beschlussfassung über den Vorhaben bezoge-
nen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht

hätte können müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung
ist.
Es liegen folgende Gutachten mit umweltrelevanten
Informationen vor:
- Landschaftsplan der Gemeinde Zeuthen
- Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 118 „Hein-

rich- Heine- Straße“
Regenwasserbewirtschaftungskonzept der Ge-
meinde Zeuthen mit Angaben zu Versickerungs-
klassen des Bodens.

Diese Unterlagen können während der Offenlegung
eingesehen werden.
Die Behörden, sind von der Auslegung zu benachrich-
tigen und gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch zu
beteiligen.

Bemerkung: Entsprechend dem § 28 der Kommunalverfassung
waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung von
der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss-Nr.: 68-10/09
Beschluss-Tag: 07.10.09
Einreicher: Fraktion Grüne/FDP

Buslinie Zeuthen – Schmöckwitz – Miersdorf Werder
Beschluss: Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt eine einma-

lige Initiationsprämie für die Busgesellschaft RVS in
Höhe von 17.000,- € als Anreiz zur Verlängerung  der
Buslinie 733 (Königs Wusterhausen – Einmündung
Miersdorf Werder – Schmöckwitz) bis zum S-Bahn-
hof Zeuthen im 1-Stundentakt (am Wochenende und
an Feiertagen im 2-Stundetakt) im Haushalt 2010
einzustellen.
Zusätzlich wird der Ausschuss für Wirtschaft, Ver-
kehr und Tourismus beauftragt, hinsichtlich der Be-
darfe, Zeitschienen und Haltepunkte in der nächsten
Sitzung am 15.10.2009 zu beraten.
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B E S C H L Ü S S E – nicht öffentlich

Beschluss-Nr.: H 69-10/09
Beschluss-Tag: 24.09.09
Einreicher: Bürgermeister, Bauamt

Auftragsvergabe der Planungsleistung für den Straßen-
ausbau Wohnbereich westlich und östlich der
Hoherlehmer Straße (Bereich Falkenhorst) in der
Leistungsphase 2 - Vorplanung nach HOAI

Beschluss: Der Hauptausschuss beschließt die Auftragsvergabe
der Planungsleistung für den Straßenausbau Wohn-
bereich westlich und östlich der Hoherlehmer Straße
(Bereich Falkenhorst) in der Leistungsphase 2 - Vor-
planung nach HOAI zu Lasten der Haushaltstelle HH
– Stelle 630. 96060 Planung und Ausbau Straßen Am
Falkenhorst an das Ingenieurbüro Gruppe Planwerk -
Stadtplaner Architekten Ingenieure zu erteilen.

Beschluss-Nr.: H 70-10/09
Beschluss-Tag: 24.09.09
Einreicher: Bürgermeister, Bauamt

Auftragsvergabe für Zimmerer- und Dachdecker-
arbeiten bei der Errichtung einer Lagerhalle für den
Bauhof Zeuthen, Schillerstraße

Beschluss: Der Hauptausschuss der Gemeinde Zeuthen beschließt
der Fa. ZBO Bau GmbH den Auftrag für Zimmerer-
und Dachdeckerarbeiten bei der Errichtung einer
Lagerhalle für den Bauhof zu erteilen

Beschluss-Nr.: H 71-10/09
Beschluss-Tag: 24.09.09
Einreicher: Bürgermeister, Bauamt

Auftragsvergabe für Abrissarbeiten ( Entkernung )
beim Umbau Güterboden zu einem Generationen-
treff, Goethestraße 26 b in Zeuthen

Beschluss: Der Hauptausschuss der Gemeinde Zeuthen beschließt
der AWU Wildau den Auftrag für Abrissarbeiten bei
Umbau Güterboden zu einem Generationentreff zu
erteilen

Beschluss-Nr.: H 72-10/09
Beschluss-Tag: 24.09.09*
Einreicher: Bürgermeister, Bauamt

Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück
Beschluss: Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung Zeuthen

beschließt den Abschluss eines Kaufvertrages mit
über ein Grundstück mit einer Größe von 560 m². Es
wird eine Belastungsvollmacht bis nebst Zinsen und
Nebenleistungen bewilligt. Das Grundstück wird auch
zukünftig nicht für kommunale Zwecke benötigt.

Beschluss-Nr.: 73-10/09
Beschluss-Tag: 07.10.09
Einreicher: Bürgermeister, Bauamt

Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück
Beschluss: Die Gemeindevertretung Zeuthen beschließt den Ab-

schluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück mit
einer Größe von  1.354 m². Es wird eine Belastungs-
vollmacht nebst Zinsen und Nebenleistungen bewil-
ligt. Das Grundstück wird auch zukünftig nicht für
kommunale Zwecke benötigt.

Beschluss-Nr.: 74-10/09
Beschluss-Tag: 07.10.2009
Einreicher: Bürger für Zeuthen - BfZ

Mandatswechsel und Änderung der  Ausschuss-
besetzung in der Fraktion Bürger für Zeuthen - BfZ

Beschluss: Herr Michael Schulz übernimmt den Sitz der Fraktion
Bürger für Zeuthen im Ausschuss für Wirtschaft,
Verkehr und Tourismus.

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund Artikel 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform der Kommunal-
verfassung und zur Einführung der Direktwahl der Landräte sowie zur
Änderung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunal-
rechtsreformgesetz – KommRRefG) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.
I/07, [Nr. 19], S.286) wird gemäß § 76 der Gemeindeordnung für das
Land Brandenburg (GO) nach Beschluss Nr. 04-02/09 vom 04.02.2009
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. Im Verwaltungshaushalt:
in der Einnahme auf 15.206.300 EUR
in den Ausgaben auf 15.206.300 EUR
2. Im Vermögenshaushalt:
in den Einnahmen auf 6.111.300 EUR
in den Ausgaben auf 6.111.300 EUR
festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag

der Verpflichtungsermächtigung auf 1.844.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 250 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 342 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 4
1. Als erheblich im Sinne des § 68 (2) Nr.1 KommRRefG gilt ein

Jahresfehlbetrag, der 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des
laufenden Haushaltsvolumens übersteigt.

2. Als erheblich sind Mehrausgaben im Sinne des § 68 (2) Nr. 2
KommRRefG dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. des
Gesamtvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

3. Ausgaben gelten als erheblich im Sinne des § 70 (1) Satz 3
KommRRefG , wenn für folgende Ausgabearten ein Betrag von
40.000 € überschritten wird :
- Personalausgaben
- Sachausgaben der Gruppen 5 und 6
- sonstige Ausgaben der Gruppen 7 und 8
- Ausgaben des Vermögenshaushaltes
Der Hauptausschuss entscheidet über Ausgaben i.S.d. § 70 (1) Satz
3 KommRRefG von 40.001 bis 100.000 €.

§ 5
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

Zeuthen, den 05.02.2009

Kubick - Siegel -
Bürgermeister
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Schillerstraße 1, 15738 Zeuthen
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Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültigen Anzeigenpreis-
liste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer
Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert
werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind
ausdrücklich ausgeschlossen.

ERSATZBEKANNTMACHUNG
In die Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr
2009 mit ihren Anlagen kann jeder zu den öffentlichen Sprechzeiten in
der Gemeindeverwaltung Zeuthen (dienstags von 9.00 – 12.00 und
13.00 – 18.00 Uhr sowie donnerstags von 9.00 – 12.00 und 13.00 –
17.00 Uhr) im Rathaus, Schillerstr. 1, im Sekretariat des Bürgermeisters
Einsicht nehmen.
Zeuthen, den 08.10.2009

Kubick
Bürgermeister - Siegel -

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung sowie die Ersatzbekanntmachung
der vorstehenden Satzung an.
Zeuthen, den 08.10.2009

Kubick
Bürgermeister - Siegel –

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.10.2009 folgen-
de 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 erlassen:

§ 1
Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen von bisher 1.844.000 € auf 1.644.000 €
2. Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite und der Kassen-

kredite werden nicht geändert.

§ 3
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 4
1. Als erheblich im Sinne des § 79 (2) Nr.1 GO gilt ein Jahres-

fehlbetrag, der 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des laufenden
Haushaltsvolumens übersteigt.

2. Als erheblich sind Mehrausgaben im Sinne des § 79 (2) Nr. 2 GO
dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. des Gesamtvolumens
des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

3. Als geringfügig i.S.d. § 79 (3) GO gelten Ausgaben für bisher nicht
veranschlagte Baumaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamt-
kosten nicht mehr als 100.000 € betragen.

4. Ausgaben gelten als erheblich im Sinne des § 81 (1) Satz 3 GO,
wenn für folgende Ausgabearten ein Betrag von 40.000 € über-
schritten wird :
- Personalausgaben
- Sachausgaben der Gruppen 5 und 6
- sonstige Ausgaben der Gruppen 7 und 8
- Ausgaben des Vermögenshaushaltes
Der Hauptausschuss entscheidet über Ausgaben i.S.d. § 81 (1) Satz
3 GO von 40.001 bis 100.000 €.

§ 5
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Zeuthen, den .07.10.2009
Kubick
Bürgermeister

ERSATZBEKANNTMACHUNG
In die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das
Haushaltsjahr 2009 mit ihren Anlagen kann jeder zu den öffentlichen
Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung Zeuthen (dienstags von 9.00
– 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr sowie donnerstags von 9.00 – 12.00 und
13.00 – 17.00 Uhr) im Rathaus, Schillerstr. 1, im Sekretariat des
Bürgermeisters Einsicht nehmen.

Zeuthen, den 08.10.2009

Kubick
Bürgermeister - Siegel -

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung sowie die Ersatzbekanntmachung
der vorstehenden Satzung an.

Zeuthen, den 08.10.2009

Kubick
Bürgermeister - Siegel -
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BERICHT DER WAHLLEITERIN
zu den Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Landtag
Brandenburg und zu den Wahlen zum/zur hauptamtlichen
Bürgermeister/in in Zeuthen am 27. September 2009

Am 27. September 2009 fanden die Wahlen zum Deutschen Bundestag,
zum Landtag Brandenburg sowie die Wahlen zum/zur Hauptamtlichen
Bürgermeister/in in Zeuthen statt.
Bei den verbunden Wahlen waren 8855 wahlberechtigte Zeuthenerinnen
und Zeuthener aufgefordert, ihre Stimmen abzugeben.
6863 Wählerinnen und Wähler nahmen dieses Recht war, das entspricht
einer Wahlbeteiligung von 77,5%.
Unmittelbar nach Ende der Wahlzeit um 18.00 Uhr begannen die
Wahlvorstände in 14 Wahllokalen (10 Urnenwahllokale und 4 Briefwahl-
lokale) mit der öffentlichen Stimmenauszählung. Es galt zuerst die
Stimmen der Bundestagswahl auszuzählen. Die Ergebnisse
gingen von dort an die Wahlleiterin, welche diese unmittel-
bar an die Kreiswahlleitung weiterleitete. Nach Abschluss
der Auszählung der Bundestagswahl folgte in gleicher
Weise die Auszählung der Wahl des Landtages Branden-
burg ehe die Auszählung der Wahl des/der Bürgermeister/
in erfolgen konnte. Das erste Ergebnis der Bürgermeister-
wahl ging um 21.45 vom Wahlvorstand „Zentrum“  in der
Mehrzweckhalle im Wahlbüro ein. Das vorläufige Ender-
gebnis konnte um 22.25 im Internet veröffentlicht werden.

Für die Auszählung der drei Wahlen ist die zeitliche
Abfolge ein großartiges Gesamtergebnis, welches auf die
Erweiterung der Wahlbezirke zurückzuführen ist. Ich be-
richtete zu den Europawahlen darüber.

Alles in Allem ist der Ablauf dieser Wahlen zu meiner
vollsten Zufriedenheit verlaufen. Durch wachsame Augen
eines Mitbürgers konnte ein Defekt am Rathausbriefkasten
schnell behoben werden. Für diesen wertvollen Hinweis, wenn auch
über Umwege, geht mein Dank an dieser Stelle an den aufmerksamen
Herrn.

Am Wahlsonntag waren in den Wahllokalen in Zeuthen 104 ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Nur durch deren tatkräf-
tigen und verantwortungsvollen Beitrag konnten auch diese Wahlen
erfolgreich durchgeführt werden. Allen Beteiligten danke ich für ihren
engagierten Einsatz.
Regina Wilke
Wahlleiterin

BEKANNTMACHUNG DES ERGEBNISSES
für die Wahl zum/zur hauptamtlichen Bürgermeister/in

am Sonntag, 27. September 2009

Der Wahlausschuss der Gemeinde Zeuthen hat in seiner Sitzung am
29.09.2009 folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt:
Zahl der wahlberechtigten Personen: 8.855
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 6.863
Zahl der ungültigen Stimmen:    101
Gültige Stimmen insgesamt: 6.762

T a b e l l e
siehe unten

G r a f i k

Bundestagswahl 2009, siehe Seite
Landtagswahl 2009, siehe Seite

Zeuthen, 30.09.2009

Regina Wilke
Wahlleiterin

21,23,216,159,520,379,777,51,514,985,1in %

1.4352181.0874.0221.3945.4696.8631018.8551.3217.534Gesamt

19,41,718,460,5100000,700in %
268242548381.39401.39410000Summe Briefwahl
18,53,116,961,5100000,300in %
106189735357605762000SpoxB2
200,719,459,910000100in %

162615748581808188000SpoxB1
21,73,615,559,2010061,81,714,985,1in %

1.1671948333.18405.4695.469918.8551.3217.534Summe Urnenwahl
17,431663,6010064,51,816,983,1in %
86157931505045049781132649Hochland18

20,23,213,363,3010065,20,816,383,7in %

102166731905085084779127652Miersdorf-
Zentrum

17
13,45,316,864,5010061,22,715,384,7in %
632579303048348313789121668Falkenhorst16

24,64,815,455,2010065,31,510,989,1in %
14428903230594594990999810Miersdorf15
232,713,360,9010063,9216,783,3in %

1261573334055955911875146729Kienpfuhl14
18,63,515,462,5010067,21,41585in %
1212310040706606609982147835Heideberg13
26,9215,455,7010052,30,722,777,3in %
12297025304574573874198676Hankels Ablage12
22,94,416,256,5010060,22,11882in %
1192384293053053011881159722Zentrum11
24,43,318,753,7010058,92,31981in %
142191093130597597141.013192821Seestraße10
253,714,456,9010059,41,40100in %

1422182324057757789720972Bayerisches Viertel9
4321CBC1AAA2A1BereichNr.

Sündermann,
Michael

Grabow,
Michael
(NPD)

Dr. Bähr,
Jürgen

(BürgerBünd
-nis freier
Wähler e.)

Burgschwei-
ger, Beate

(SPD)

Brief-
wähler

Urnen-
wähler

Wähler/in
nen

Ungült.
Stimm-
zettel

Wahlb.
Insges.

Wahlb.
mit

Sperrv.

Wahlb.
ohne

Sperrv.
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SATZUNG
 zur Straßenreinigung und den Winterdienst

in der Gemeinde Zeuthen
(Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund des Art. 1 Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und
zur Einführung der Direktwahl der Landräte sowie zur Änderung
sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreform-
gesetz – KommRRefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18.12.2007 (GVBl. I, S. 286) in der jeweils geltenden Fassung in
Verbindung mit § 49 a des Brandenburgischen Straßengesetzes
(BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2005 (GVBl.
I, S. 134, berichtigt in GVBl. I, S.197), der §§ 1, 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I, S. 174),
zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg vom 02.10.2008
(GVBl. I, S. 218) sowie der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über
die Verteilung der Aufgaben und Kosten für die Unterhaltung der
Fontaneallee vom 10.01.2006, in der derzeit geltenden Fassung hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Zeuthen in der Sitzung am
01.07.2009 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsätze

(1) Die Gemeinde Zeuthen ist zur Reinigung der dem öffentlichen
Verkehr dienenden oder nach dem Straßengesetz des Landes
Brandenburg bzw. dem Bundesfernstraßengesetz gewidmeten Stra-
ßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlos-
senen Ortslage verpflichtet. Die Gemeinde Zeuthen betreibt die
Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung. Es besteht Benutzungs-
zwang, soweit die Reinigung nicht gem. §§ 2 und 3 dieser Satzung
den Anliegern übertragen wird. Der Benutzungszwang verpflichtet
die in § 2 Abs. 1 und 5 bezeichneten Personen, die angebotene
Reinigungsleistung der Gemeinde gegen die Entrichtung einer
Gebühr, die durch die Straßenreinigungsgebührensatzung der Ge-
meinde Zeuthen in der jeweils geltenden Fassung bestimmt wird,
anzunehmen.

(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und
Gehwege. Fahrbahnen sind die dem Fahrverkehr dienenden Teile
der Straße.

Dazu gehören selbständige Radwege mit erkennbarer baulicher
Abgrenzung zum Gehweg, weiterhin Parkplätze, Parkstreifen, Bus-
haltestellenbuchten, Wartehallen, Sicherheitsstreifen,
Straßenbegleitgrün und Entwässerungsmulden.
Gehwege sind Straßenteile, die von der Fahrbahn abgegrenzt und
äußerlich erkennbar für den Fußgängerweg bestimmt sind. Dazu
gehören gemäß § 41 Abs. 2 STVO Radwege, die mit einem Gehweg
auf einer einheitlichen Verkehrsfläche ohne bauliche Abgrenzung
zu diesem eingerichtet und nur durch Farbmarkierung und die
Gestaltung der Fläche gekennzeichnet sind.
Soweit Gehwege (in Fußgängerzonen, verkehrsberuhigten oder in
sonstigen Bereichen) nicht vorhanden sind, gilt ein Streifen bis zu
1,50 m Breite entlang der Grundstücksgrenze als Gehweg, es sei
denn, dass in geringerem Abstand eine selbständige Grünfläche
oder der als Fahrbahn genutzte Straßenteil verläuft. Art und Um-
fang der Reinigung sowie Pflege der selbständigen Grünflächen
obliegen der Gemeinde.

(3) Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst die
Verpflichtung, Fahrbahnen und Gehwege vom Schnee zu räumen
sowie Gehwege, Fußgängerüberwege und erkennbar gefährliche
Fahrbahnstellen bei Eis- und Schneeglätte abzustumpfen, soweit es
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
erforderlich ist.

§ 2
Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis (Anlage)
aufgeführten öffentlichen Straßen wird, in dem durch § 3 festgeleg-
ten Umfang, den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch
sie erschlossenen Grundstücke (§ 2 Abs. 3 u. 4) auferlegt. Die nach
Satz 1 Verpflichteten sind Anlieger im Sinne dieser Satzung. Die
Anliegereigenschaft erstreckt sich sowohl auf Vorderlieger, deren
Grundstücke an die öffentliche Straßen angrenzen, als auch auf
Hinterlieger, deren Grundstücke gem. Absatz 4 erschlossen wer-
den.

(2) Sind die Anlieger beider Straßenseiten reinigungspflichtig, erfolgt
die Reinigung und der Winterdienst jeweils bis zur Straßenmitte.

(3) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt das im Grundbuch
eingetragene Grundstück (Buchgrundstück im Sinne der Grundbuch-
ordnung).

(4) Erschlossen ist ein Grundstück, wenn es rechtlich und tatsächlich
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Eine (Feder-) Besenreinigung ist nicht erforderlich.
Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und
sonstige Verunreinigungen (z. B. Geäst, Strauchwerk) jeder Art
dürfen nicht in der Straßenrinne, in Straßenabläufe oder Gräben
gekehrt werden; er ist unverzüglich zu beseitigen. Eine Zwischen-
lagerung im Verkehrsraum ist nicht zulässig.
Entwässerungsmulden sind von Verunreinigungen jeder Art freizu-
halten. Die Funktion der baulichen Anlage obliegt der Gemeinde.
Alle bei der Reinigung anfallenden Stoffe sind sofort zu entfernen
oder einer Verwertung zuzuführen.
Der Verkehrsraum der Gehwege ist freizuhalten. Hecken und
Sträucher an der Grundstücksgrenze sind bis zu dieser zurück zu
schneiden.

(4) Die Reinigung hat nach Bedarf durch die Anlieger zu erfolgen.
(5) Die Schneebeseitigung auf den Gehwegen hat in einer für den

Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von 1,50 m zu erfolgen.
Eine Beseitigung in geringerer Breite ist statthaft, wenn der Geh-
weg die vorgesehene Breite erkennbar nicht einnimmt. Die
Abstumpfung bei Schnee- und Eisglätte hat in demselben Umfang
zu erfolgen. In der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr sind Schnee- und
Eisglätte unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. dem
Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 19.00 Uhr gefallener
Schnee und entstandene Schnee- und Eisglätte sind am folgenden
Tag, werktags bis 7.30 Uhr und sonn- und feiertags bis 9.00, Uhr zu
beseitigen.
Asche oder Kohlenstaub dürfen zur Schnee- und Eisglättebeseitigung
nicht verwendet werden. Die Verwendung von Salz oder sonstigen
auftauenden Stoffen ist grundsätzlich verboten; das gilt nicht
- in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in

denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinrei-
chende Streuwirkung zu erzielen ist,

- an besonders gefährlichen Stellen der Gehwege, wie z.B. Trep-
pen, Rampen, Brückenauf- oder -abgängen, starken Gefälle-
bzw. Steigungsstrecken.

An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse
muss die Schneebeseitigung und Abstumpfung der Geh- und Rad-
wege so erfolgen, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewährleis-
tet ist.
Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Geh-
und Radweges oder, wo das nicht möglich, auf dem Fahrbahnrand
so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr nicht mehr als
unvermeidbar behindert wird. Schnee und Eis von Grundstücken
dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn geschafft werden.
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder
sonstigen auftauenden Materialien bestreut werden. Auch ist es
unzulässig, mit salzhaltigen oder auftauenden Mitteln durchsetzten
Schnee auf Baumscheiben abzulagern.

(6) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des
Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich
zu beseitigen, bleibt unberührt.

§ 4
Freihalten der Vorrichtungen für die Entwässerung

und für den Brandschutz
Oberirdische, der Entwässerung oder der Brandbekämpfung dienende
Vorrichtungen auf der Straße, müssen jederzeit von allem Unrat oder
den Wasserabfluss störenden Gegenständen, wie auch von Schnee und
Eis, freigehalten werden, einschließlich der Hydranten auf den Gehwe-
gen.

§ 5
Benutzungsgebühren

Die Gemeinde Zeuthen erhebt für die von ihr nach Maßgabe dieser
Satzung durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Gebühren
nach der Straßenreinigungsgebührensatzung der Gemeinde Zeuthen,
die auf dem Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg, in der
jeweils geltenden Fassung, beruht.

eine Zufahrtsmöglichkeit für Fahrzeuge oder eine fußläufige Zu-
gangsmöglichkeit zur Straße hat und dadurch eine innerhalb der
geschlossenen Ortslage übliche und sinnvolle wirtschaftliche
Grundstücksnutzung möglich ist.
Das gilt in der Regel auch, wenn das Grundstück durch Anlagen,
wie Gräben, Böschungen, Grünanlagen, Mauern oder in ähnlicher
Weise von der Straße getrennt ist.
Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten
reinigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigungspflicht vom
Grundstück aus jeweils bis zur Straßenmitte.

(5) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht
für die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten
natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder öffentli-
chen Rechts, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der
Erbbauberechtigte oder Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten
Eigentumsverhältnissen nimmt der Besitzer des Grundstücks die
Pflicht des Eigentümers wahr.

(6) Anlieger, die Einwohner der Gemeinde Wildau sind, werden gemäß
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Verteilung der
Aufgaben und Kosten für die Unterhaltung der Fontaneallee zwi-
schen der Gemeinde Zeuthen und der Gemeinde Wildau vom
10.01.2006 veranlagt.

§ 3
Art und Umfang der Reinigung

(1) Die zu reinigenden öffentlichen Straßen sind im Straßenverzeichnis
aufgeführt, das als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist. Straßen-
umbenennungen haben keinen Einfluss auf die Reinigungspflicht.

Straßen oder Straßenteile werden in Reinigungsklassen eingeteilt.
Die Einteilung der Straßen oder Straßenteile zu der jeweiligen
Reinigungsklasse ist im Straßenverzeichnis (Anlage) erfolgt.

(2) Die Reinigungsverpflichtung der Gemeinde und der Anlieger wird
nach Maßgabe der folgenden Reinigungsklassen näher bestimmt.
Reinigungsklasse 1 – alle befestigten Fahrbahnen
Reinigungsklasse 1a – Landesstraße L 401, L 402, Kreisstraße

(innere Ortslage), Straßen mit neu aus-
gebauten Gehweg

Der Gemeinde obliegt die Reinigung der Fahrbahnen und aller
dazugehörigen Teile entsprechend § 1 Abs. 2, einschließlich
Winterdienst. Den Anliegern der dieser Reinigungsklasse zu-
geordneten Straßen obliegt die Reinigung der Gehwege, ein-
schließlich Winterdienst.

Reinigungsklasse 1b – alle sonstigen befestigten Fahrbahnen,
Hauptsammel-, Sammel- und Anlieger-
straßen

Der Gemeinde obliegt die Reinigung der Fahrbahnen ausge-
nommen der selbständigen Radwege, der Sicherheitsstreifen
und des Straßenbegleitgrüns, einschließlich Winterdienst. Den
Anliegern der dieser Reinigungsklasse zugeordneten Straßen
obliegt die Reinigung der Gehwege, der selbständigen Radwe-
ge, der Sicherheitsstreifen und des Straßenbegleitgrüns, ein-
schließlich Winterdienst.

Reinigungsklasse 2 – alle unbefestigten Fahrbahnen
Den Anliegern obliegt die Reinigung der Fahrbahnen und
Gehwege, einschließlich Winterdienst.

Die Reinigung der Verbindungswege (2m – Wege) zwischen den
Straßen obliegt der Gemeinde mit Ausnahme des Winterdienstes,
Ausnahme ist die Beschneidung von Hecken und Sträuchern an den
Grundstücksgrenzen, diese obliegt den Anliegern.

(3) Zur Reinigung gehört die Beseitigung von Laub und sonstigen
Verunreinigungen jeder Art. Auf befestigten Gehwegen die Besei-
tigung, auf unbefestigten Gehwegen der Schnitt von Gras- und
Pflanzenwuchs.
Die Anwendung von Herbiziden ist nicht erlaubt.
Die Reinigung unbefestigter Fahrbahnen beschränkt sich auf die
Entfernung von Laub und sonstigen Verunreinigungen jeder Art.
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§ 6
Befreiung vom Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung der öffentlichen Einrichtung
Straßenreinigung kann der Anlieger auf Antrag befreit werden,
wenn die Benutzung aus besonderen Gründen (wirtschaftliche und
soziale), auch unter Berücksichtigung des Gemeinwohls, nicht
zumutbar erscheint. Der Antrag ist, unter Angabe der wirtschaftli-
chen und sozialen Verhältnisse, schriftlich bei der Gemeinde-
verwaltung zu stellen.

(2) Die Befreiung kann unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs und auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen werden.

§ 7
Drittbeauftragung

(1) Die Gemeinde Zeuthen ist berechtigt, die ihr nach dieser Satzung
obliegende Reinigungspflicht durch Beauftragung Dritter zu erfül-
len.

(2) Ein Dritter kann auch die Reinigungspflicht des Anliegers überneh-
men. Dazu bedarf es eines schriftlichen Antrags bei der Gemeinde
und deren Zustimmung gegenüber dem Antragsteller. Vorausset-
zung für die Zustimmung für die Drittbeauftragung ist, dass eine
ordnungsgemäße Reinigung gesichert ist und eine ausreichende
Haftpflichtversicherung nachgewiesen wurde. Die Zustimmung
der Gemeinde ist widerruflich. Sie kann widerrufen werden, wenn
die ordnungsgemäße Reinigung nicht gewährleistet oder die Erfül-
lung sonstiger Pflichten nicht gesichert ist. Die Zustimmung kann
befristet oder unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 3 Absatz 2 dieser Satzung seiner Reinigungspflicht

nicht, nicht regelmäßig oder nicht im erforderlichen Umfang
nachkommt,

b) entgegen § 3 Absatz 3 Satz 7 dieser Satzung Kehricht und
sonstigen Unrat nach Beendigung der Säuberung nicht unver-
züglich aus dem öffentlichen Straßenraum entfernt,

c) entgegen § 3 Absatz  5 Satz 3 dieser Satzung bei Eis- und
Schneeglätte die Fußgängerüberwege und die gefährlichen Stel-
len auf den zu reinigenden Straßen nicht bestreut,

d) entgegen § 3 Absatz 5 Satz 1 dieser Satzung die Gehwege nicht
oder nicht in der erforderlichen Breite von Schnee freihält,

e) entgegen § 3 Absatz 5 Satz 3 und Satz 6 dieser Satzung bei Eis-
und Schneeglätte die Gehwege nicht bestreut oder Salze bzw.
sonstige auftauende Mittel verwendet ohne dass Ausnahmen
nach § 3 Absatz 5 Satz 7 vorliegen,

f) entgegen § 3 Absatz 5 Satz 4 dieser Satzung in der Zeit von 07.00
bis 19.00 Uhr gefallenen Schnee und entstandene Glätte nicht
unverzüglich nach Beendigung des Schneefalles bzw. nach
Entstehen der Glätte beseitigt,

g) entgegen § 3 Absatz 5 Satz 5 dieser Satzung nach 19.00 Uhr
entstandene Schnee- und Eisglätte nicht am folgenden Tag,
werktags bis 7.30 Uhr und sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr
beseitigt,

h) entgegen § 3 Absatz 5 Satz 8 dieser Satzung an Haltestellen für
öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse die Gehwege
nicht so von Schnee freihält und bei Glätte bestreut, dass ein
gefahrloser Zu- und Abgang für die Fahrgäste gewährleistet ist,

i) entgegen § 3 Absatz 5 Satz 9 dieser Satzung den Schnee nicht in
der vorgesehenen Weise lagert, so dass der Fußgänger und
Fahrverkehr hierdurch mehr als unvermeidbar gefährdet oder
behindert wird,

j) entgegen § 3 Absatz 5 Satz 11 dieser Satzung Schnee und Eis von
Grundstücken auf den Gehweg oder die Fahrbahn schafft,

k) entgegen § 4 dieser Satzung die Vorrichtungen für die Entwäs-
serung und für den Brandschutz nicht von Eis und Schnee
freihält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von mindestens
5 EUR geahndet werden. Die Geldbuße beträgt bei Vorsatz höchstens
1.000 EUR, bei grober Fahrlässigkeit höchstens 500 EUR.

(3) Für das Verfahren zur Ahndung der Ordnungswidrigkeit gelten die
Vorschriften des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
in der jeweils geltenden Fassung. Zuständige Behörde im Sinne des
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister der Gemeinde
Zeuthen.

§ 9
Gültigkeit und Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Zeuthen
(Straßenreinigungssatzung) vom 24.10.2007 außer Kraft.

Anlage 1: Straßenverzeichnis gem. § 3 Abs. 1

Zeuthen, den 02.07.2009

Kubick
Bürgermeister

STRAßENVERZEICHNIS
Einordnung der Straßen in Reinigungsklassen

Reinigungsklasse 1 - alle befestigten Fahrbahnen

Reinigungsklasse 1a
Der Gemeinde obliegt die Reinigung der Fahrbahnen und aller
dazugehörigen Teile entsprechend § 1 Abs. 2, den Anliegern der
dieser Reinigungsklasse zugeordneten Straßen obliegt die Rei-
nigung der Gehwege (jeweils einschließlich Winterdienst).

Dorfstraße
Fontaneallee
Forstweg
Friedenstraße (von Bamberger Straße bis Seestraße)
Goethestraße
Hoherlehmer Straße
Lindenallee
Miersdorfer Chaussee
Schulzendorfer Straße
Seestraße
Wüstemarker Weg

Delmenhorster Straße
Oldenburger Straße (von Miersdorfer Chaussee bis Stedinger Straße)
Parkstraße
Schillerstraße (von Schulstraße bis Ortsschild)
Schulstraße
Stedinger Straße (von Friesenstraße bis Oldenburger Straße)
Straße der Freiheit
Waldpromenade (von Miersdorfer Chaussee bis Forstallee)

Reinigungsklasse 1b
Der Gemeinde obliegt die Reinigung der Fahrbahnen (einschließ-
lich Winterdienst), ausgenommen der selbständigen Radwege,
der Sicherheitsstreifen und des Straßenbegleitgrüns, den Anlie-
gern der dieser Reinigungsklasse zugeordneten Straßen die
Reinigung der Gehwege (einschließlich Winterdienst), der selb-
ständigen Radwege, der Sicherheitsstreifen und des
Straßenbegleitgrüns.

Adolph-Menzel-Ring Dorfaue
Ahornallee Ebereschenallee
Alte Poststraße Eichenallee
Am Feld Eichwalder Straße (befestigter Teil)
Am Gutshof Elbestraße
Am Heideberg Emser Straße
Am Postwinkel Engelbrechstraße
Am Pulverberg Erlenring
(vom Puschkinplatz bis
Straße am Höllengrund)
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Am Seegarten Fährstraße (Miersdorf-Werder)
Amselstraße Fährstraße (Zeuthen)
An der Eisenbahn Fasanenstraße
An der Korsopromenade Flämingstraße
An der Kurpromenade Forstallee
Augsburger Straße Friedenstraße

(von Seestraße bis Zeuthener See)
Bahnstraße Friedrich-Engels-Straße
Bayreuther Straße Friesenstraße
Birkenallee (befestigter Teil) Große Zeuthener Allee
Brandenburger Straße Hankelweg (befestigter Teil)
Bremer Straße Havellandstraße
Buchenring Havelstraße
Crossinstraße Heinrich-Heine-Straße
Dahmestraße Kastanienallee
Dahmeweg (befestigter Teil) Kiefernring
Donaustraße Kurt-Hoffmann-Straße

Reinigungsklasse 1b

Lange Straße Regensburger Straße
Lindenring (von Mittelpromenade Rheinstraße
 bis Ortsgrenze)
Mainzer Straße Ringstraße
Maxim-Gorki-Straße Ruppiner Straße
Max-Liebermann-Straße Saarstraße
Mittelpromenade (von Buchenring Schillerstraße
 bis Lindenring) (von Goethestraße bis Schulstraße)
Mittenwalder Straße Spreewaldstraße
Morellenweg Starnberger Straße
Moselstraße Stedinger Straße
Niederlausitzstraße Straße am Höllengrund
Niemöllerstraße Talstraße
Nordstraße Teltower Straße (betestigter Teil)
Nürnberger Straße Uckermarkstraße
Oldenburger Straße (von Stedinger Waldpromenade (befestigter Teil)
Straße bis Sackgasse)
Ostpromenade Weichselstraße
Otto-Dix-Ring Weserstraße
Otto-Nagel-Allee Westpromenade
Platanenallee Wilhelm-Guthke-Straße
Potsdamer Straße Wilhelmshavener Straße
Prignitzstraße Würzburger Straße
Puschkinplatz

Reinigungsklasse 2 - alle unbefestigten Fahrbahnen
Den Anliegern obliegt die Reinigung der Fahrbahnen und Geh-
wege (einschließlich Winterdienst).

Am Elsenbusch Kastanienring
Am Falkenhorst Kirschenallee
Am Fliederbusch Kurparkring
Am Kurpark Kurze Straße
Am Mühlenberg Lange Straße (unbefestigter Teil)
Am Pulverberg (v. Straße Lindenring (unbefestigter Teil)
am Höllengrund
b. Große Zeuthener Allee)
Am Staatsforst Magaretenstraße
Am Tonberg Mittelpromenade. (vom Buchenring

bis Ebereschenring)
Bachstelzenweg Mozartstraße
Bamberger Straße Müggelstraße
Birkenallee (unbefestigter Teil) Münchner Straße
Birkenring Narzissenallee
Birkenstraße Neckarstraße
Chemnitzer Straße Pappelring
Dachauer Straße Rosengang
Dorfaue (unbefestigter Teil) Rotbuchenring
Ebereschenring Rotdornring
Eichwalder Straße Rühlering

(unbefestigter Teil)
Eschenring Rüsternallee
Grenzstraße Schmöckwitzer Straße
Große Zeuthener Allee Spreestraße
(unbefestigter Teil)
Hankelweg (unbefestigter Teil) Straße am Hochwald
Haselnußallee Teichstraße
Heinrich-Zille-Straße Triftweg
Im Heidewinkel Waldowstraße
Jägerallee Waldpromenade (unbefestigter Teil)
Jasminweg Wiesenstraße

GEBÜHRENSATZUNG
zur Straßenreinigung und Winterdienst

in der Gemeinde Zeuthen
(Straßenreinigungsgebührensatzung)

Aufgrund des Art. 1 Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und
zur Einführung der Direktwahl der Landräte sowie zur Änderung
sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreform-
gesetz – KommRRefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18.12.2007 (GVBl. I, S. 286) in der jeweils geltenden Fassung in
Verbindung mit § 49 a des Brandenburgischen Straßengesetzes
(BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2005 (GVBl.
I, S. 134, berichtigt in GVBl I, S.197), der §§ 1, 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I, S. 174),
zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg vom 02.10.2008
(GVBl. I, S. 218) sowie der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über
die Verteilung der Aufgaben und Kosten für die Unterhaltung der
Fontaneallee vom 10.01.2006, in der derzeit geltenden Fassung hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Zeuthen in der Sitzung am
01.07.2009 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Benutzungsgebühren

(1) Die Gemeinde Zeuthen erhebt für die von ihr nach Maßgabe der
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Zeuthen, in der jeweils
geltenden Fassung, durchgeführte Reinigung der öffentlichen Stra-
ßen Benutzungsgebühren.

(2) Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an
der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder
Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht,
trägt die Gemeinde Zeuthen.

§ 2
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

(1) Gebührenmaßstab für die Benutzungsgebühr (§ 1 Abs. 1 Straßen-
reinigungsgebührensatzung) ist die Quadratwurzel aus der Fläche
der Grundstücke, die durch die zu reinigenden Straßen erschlossen
sind, und die Anzahl der wöchentlichen Reinigungen sowie die
Straßenart und die sich daraus ergebende Reinigungsklasse (§ 3
Abs. 2 Straßenreinigungssatzung).

(2) Die Quadratwurzel wird auf eine ganze Zahl auf- bzw. abgerundet
(Berechnungsfaktor). Ist die erste Stelle hinter dem Komma 5 oder
größer, so wird aufgerundet. Ist die erste Stelle hinter dem Komma
kleiner als 5, so wird abgerundet.

(3) Für die jährlichen Leistungen der Straßenreinigung und des Winter-
dienstes beträgt die Benutzungsgebühr auf Grundlage der
Reinigungsklassen (Gebührensatz) der Straßenreinigungssatzung
der Gemeinde Zeuthen in der derzeit geltenden Fassung für die
Reinigungsklasse 1a 1,24 € / m und
Reinigungsklasse 1b 1,24 € / m .

(4) Die entstehenden Kosten der Straßenreinigung und des Winter-
dienstes sind höchstens mit 75 v.H. auf die Gebührenschuldner
umzulegen.
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§ 3
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grund-
stücks.
Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht
für die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten
natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder des öffent-
lichen Rechts, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der
Erbbauberechtigte oder Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten
Eigentumsverhältnissen nimmt derjenige die Pflichten des Eigentü-
mers war, der die tatsächliche Sachherrschaft über das Grundstück
ausübt.

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften der Gemeinde als Gesamt-
schuldner.

(3) Im Falle eines Eigentumswechsel ist der neue Eigentümer gebüh-
renpflichtig. Die Gebührenpflicht geht mit dem Zeitpunkt der
Rechtsnachfolge auf den Gebührenpflichtigen über.

(4) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebüh-
ren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauf-
tragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzusetzen oder zu überprüfen.

§ 4
Entstehen, Änderung und Fälligkeit der Benutzungsgebühren

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf
den Beginn der regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie
erlischt mit dem Ende des Monats, in dem die regelmäßige Reini-
gung eingestellt wird.

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so
mindert oder erhöht sich die Benutzungsgebühr mit Beginn des auf
die Änderung folgenden Quartals.

(3) Falls die Reinigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen
Monat eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebühren-
minderung oder -–erstattung. Ein Anspruch auf Minderung besteht
auch nicht,  wenn für weniger als 3 Monate die Reinigung
insbesondere wegen Straßenbauarbeiten oder anderer örtlicher
Begebenheiten in ihrer Intensität und flächenmäßiger Ausdehnung
eingeschränkt werden muss. Das Gleiche gilt bei unerheblichen
Reinigungsmängeln, insbesondere wegen parkender Fahrzeuge und
Straßeneinbauten nur auf einem Teilstück der Straße.

(4) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid mitgeteilt.
Sie ist zu einem Viertel des Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08.
und 15.11. jeden Jahres fällig. Das gilt nicht für eine Jahresgebühr
von weniger als 50,00 €. In diesem Fall wird die Gebühr in einem
Betrag jeweils zum 15.08. des im Bescheid genannten Jahres fällig.
Der Gebührenbescheid kann mit einem anderen Abgabenbescheid
verbunden werden.
Ergeht der Gebührenbescheid erst nach einem der Fälligkeits-
termine, ist die Gebühr innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Bescheides zu entrichten.

§ 5
Gültigkeit und Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Straßenreinigung der Ge-
meinde Zeuthen (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 24.10.2007
außer Kraft.

Zeuthen, den 02.07.2009

Kubick
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils

GEMEINDE EICHWALDE
LANDKREIS DAHME-SPREEWALD
DER BÜRGERMEISTER

Gemeinde Eichwalde - Grünauer Straße 49 - 15732 Eichwalde

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Lohnsteuerkarten 2010
1. Die Lohnsteuerkarten 2010 werden Ihnen bis zum 31.10.2009

übermittelt.

2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine Lohnsteuerkar-
te erhalten, kann er diese bei dem für ihn zuständigen Einwohner-
meldeamt, wo er am 20.09.2009 gemeldet war, bzw. bei der für ihn
zuständigen Gemeinde beantragen.

3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragung auf seiner Lohnsteuerkarte
überprüfen und unzutreffende Eintragungen berichtigen lassen.

4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarte 2010 zu
Beginn des Kalenderjahres 2010 ihrem Arbeitgeber auszuhändigen
und falls ihnen die Lohnsteuerkarte 2010 bis dahin nicht zugegangen
ist, die Ausstellung sofort zu beantragen.

5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger Vorlage der
Lohnsteuerkarte 2010 ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Lohnsteu-
er nach der Lohnsteuerklasse VI zu ermitteln, einzubehalten und
abzuführen. Weist der Arbeitnehmer nach, dass er die Nichtvorlage
oder die nicht rechtzeitige Vorlage der Lohnsteuerkarte nicht zu
vertreten hat, so hat der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung
die ihm bekannten Familienverhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde
zu legen.

6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar.

7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des Arbeitnehmers
dürfen vom Arbeitgeber erst dann berücksichtigt werden, wenn ihm
die geänderte oder ergänzte Lohnsteuerkarte vorgelegt worden ist.

8. Anträge auf
a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahre,
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahren in besonderen

Fällen(z.B. für die keine steuerliche Lebensbescheinigung vor-
gelegt werden kann),

c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig vom Lebensal-
ter,

d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrages in Sonderfällen,
e) Berücksichtigung von Kindern, die im Ausland ansässig sind,
f) Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder Sonderausga-

ben sowie außergewöhnliche Belastungen,
sind bei dem für den Arbeitnehmer zuständigen Finanzamt einzurei-
chen. Die erforderlichen Antragsvordrucke sind bei den Finanzäm-
tern erhältlich.

9. Anträge auf Änderung/Ergänzung von Eintragungen (z.B. Steuer-
klasse, Religionszugehörigkeit) sowie auf Wechsel der Steuerklas-
sen bei Ehegatten sind beim Einwohnermeldeamt einzureichen.

10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2010 sind an das Einwohnermel-
deamt zurückzusenden, das die Lohnsteuerkarte ausgestellt hat.
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INFORMATIONEN der Gemeindeverwaltung

Information zur Herbstreinigung
In diesem Jahr erfolgt erstmals die Straßenbaumlaubentsorgung in den
befestigten Straßen (Reinigungsklasse 1a und 1b) durch eine Firma. Die
Laubentsorgung wird sich wie folgt gemäß Tourenplan (siehe Amts-
blatt 3/2009 vom 25.03.2009) verteilen:
05.-08.10.2009 normale Kehrreinigung
19.-23.10.2009 normale Kehrreinigung plus Laubaufnahme

durch Laubsauger
02.-06.11.2009 normale Kehrreinigung plus Laubaufnahme

durch Laubsauger
16.-20.11.2009 normale Kehrreinigung
Zu den entsprechenden Terminen ist die Gemeinde Zeuthen auf die
Mithilfe der Anlieger angewiesen. Das angefallene Laub, welches sich
auf dem Gehwegbereich zwischen Grundstückskante und Rinnstein
befindet, ist zusammenzutragen und im Seitenbereich des Gehweges –
zwischen Fahrbahn und Gehweg – auf Haufen zu setzen. (Hinweis:
Bitte nicht mehrere kleinere Laubhaufen alle 5 Meter, sondern ruhig
einen großen Laubhaufen, vielleicht auch mit den Nachbargrundstücken,
zusammentragen.) Die von der Gemeinde Zeuthen beauftragte Firma
wird diese mit entsprechenden Technik aufnehmen.
Bitte beachten Sie, dass nur das Laub der Straßenbäume entsorgt wird
und das keine Äste dazwischen sind.

Bei eventuellen Abweichungen der Durchführung, bitten wir Sie um
Verständnis. Die Gemeinde Zeuthen bedankt sich für die Mithilfe bei
der bevorstehenden Laubaktion.

Mitteilung aus der Gemeindevertretung

Mit Verzicht von Herrn Steffen Gerlach (Bürger für Zeuthen – BfZ)
auf sein Mandat in der Gemeindevertretung geht das Mandat in der
Reihenfolge der Ersatzpersonen an Herrn Michael Schulz über.
Herr Michael Schulz übernimmt damit den Sitz im Ausschuss für
Wirtschaft, Verkehr und Tourismus
Der bisher von Herrn Steffen Gerlach geführte Fraktionsvorsitz der
Bürger für Zeuthen – BfZ geht an Herrn Dieter Karczewski über,
der damit auch die Stellvertretung für Frau Karin Sachwitz im
Hauptausschuss übernimmt.

Der Bürgermeister gratuliert im Oktober´09
Herr Hans Bachert zum 80. Geburtstag
Frau Selma Behlert zum 91. Geburtstag
Frau Erika Beilfuß zum 81. Geburtstag
Herr Johann Blaimer zum 84. Geburtstag
Frau Charlotte Botter zum 93. Geburtstag
Frau Hildegard Engelhardt zum 80. Geburtstag
Frau Ruth Flasch zum 80. Geburtstag
Frau Magdalena Gande zum 91. Geburtstag
Herr Paul Großöhme zum 91. Geburtstag
Frau Charlotte Haberland zum 92. Geburtstag
Herr Werner Häusler zum 82. Geburtstag
Herr Werner Hein zum 81. Geburtstag
Frau Edith Heller zum 81. Geburtstag
Frau Marta Koch zum 90. Geburtstag
Frau Herta Köhler zum 82. Geburtstag
Herr Kurt Krähenbrink zum 87. Geburtstag
Frau Charlotte Kreisel zum 95. Geburtstag
Herr Günther Lederer zum 87. Geburtstag
Frau Johanna Lehmann zum 81. Geburtstag
Frau Ruth Lehmann zum 84. Geburtstag
Herr Günter Link zum 86. Geburtstag
Frau Anneliese Mattern zum 83. Geburtstag
Herr Dr. Hermann Meier zum 81. Geburtstag
Herr Arnold Müller zum 80. Geburtstag
Herr Jürgen Nitschke zum 81. Geburtstag
Herr Olaf Oberrender zum 84. Geburtstag
Frau Ingeborg Polak zum 80. Geburtstag
Frau Ursula Richter zum 86. Geburtstag
Herr Hans-Georg  Richter zum 81. Geburtstag
Frau Hilde Rihn zum 84. Geburtstag
Herr Horst Rittmeyer zum 90. Geburtstag
Herr Walter Rolle zum 81. Geburtstag
Herr Heinz Rölle zum 85. Geburtstag
Herr Erhard Schemmel zum 82. Geburtstag
Frau Ellinor Schulz zum 82. Geburtstag
Herr Bogdan Speiler zum 83. Geburtstag
Frau Natalie Sprenger zum 83. Geburtstag
Frau Charlotte Stein zum 90. Geburtstag
Herr Heinz Thrun zum 90. Geburtstag
Herr Gerhard Vetter zum 85. Geburtstag
Herr Dr. Joachim Wilke zum 81. Geburtstag
Frau Brigitte Wisianowski zum 86. Geburtstag
Frau Margarete Witt zum 84. Geburtstag
Frau Walli Wunderlich zum 88. Geburtstag

und wünscht allen Geburtstagskindern

Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Neue Bürgermeisterin von Zeuthen,
Beate Burgschweiger

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Karin Sachwitz, und der
Bürgermeister, Klaus-Dieter Kubick, gratulierten in der Sitzung am
07.10.2009 Frau Burgschweiger zu ihrem Wahlsieg.
Die Fraktionen der Gemeindevertretung schlossen sich den Glückwün-
schen an.
Frau Burgschweiger wird am 11. Januar 2010 als Bürgermeisterin von
Zeuthen ihren Platz im Rathaus einnehmen.

Mitteilung der T-Mobile Deutschland GmbH
zur Modernisierung des Mobilfunknetzes
Servicearbeiten am UMTS Standort Zeuthen, Am Heideberg 52

Im Zuge der bundesweiten Modernisierung des Mobilfunknetzes er-
neuert die T-Mobile Deutschland GmbH in den nächsten Wochen die
vorhandene UMTS-Mobilfunktechnik. Durch diese  Optimierung leis-
tet die Deutsche Telekom einen nachhaltigen und wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz.

Wir möchten Sie über bevorstehende Servicearbeiten an den in Ihrer
Kommune bestehenden UMTS-Standorten der T-Mobile informieren.

Um die Verfügbarkeit unseres Netzes zu gewährleisten, sind wir
bemüht, die Arbeiten möglichst in verkehrsschwachen Zeiten durchzu-
führen.
Der Austausch der Systemtechnik wird in Zeuthen voraussichtlich ab
der 45. Kalenderwoche (02.11.-06.11.2009) durchgeführt.
Weitere Informationen unter: T-Mobile Deutschland GmbH

Herr Münch Tel. 030 55759 102
E-Mail: heinz.Muench@t-mobile.de
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Gewerbefest Zeuthen am 14.11.2009

Das Gewerbefest 2009 ist eine Initiative, die von der Stadt Königs

Wusterhausen, und den Gemeinden Schönefeld, Wildau, Zeuthen,

Eichwalde und Schulzendorf unterstützt wird. Außerdem sind die

Gewerbevereine der beteiligten Kommunen involviert. Auch die

Industrie und Handelskammer Cottbus, die Regionale

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme Spreewald sowie die

Kreishandwerkerschaft Königs Wusterhausen haben sich aktiv bei der

Planung und Vorbereitung dieses Festes beteiligt.

Wir möchten mit dieser Veranstaltung Impulse setzen für eine

stärkere interkommunale Zusammenarbeit auf den Gebieten der

Wirtschaft und Politik.

Zu den Eckdaten:

Das Gewerbefest wird am 14.11.2009 im Sport und Kulturzentrum

Zeuthen stattfinden. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Es handelt sich

hier um eine geschlossene Veranstaltung. Der Preis für eine Karte

beträgt 25, €. In diesem Preis enthalten sind ein Begrüßungssekt, ein

reichhaltiges Buffet, die musikalische Begleitung von Steve Horn und

natürlich eine Abendfüllende Tanzveranstaltung. Gegen 19.00 Uhr

werden die Gäste vom Schirmherr und Initiator, Klaus Dieter Kubick

begrüßt. Anschließend wird das Buffet eröffnet. Mit stilvollen Klängen

vom Konzertflügel und dem Saxophon beginnt der Abend mit dem

Essen. In der Zeit bis ca. 21.20 Uhr ist auch die Lounge geöffnet, in

welcher sich die Verbände und Vereine in gemütlicher Atmosphäre

präsentieren. Ab ca. 21.30 Uhr präsentiert der bekannte Entertainer

Steve Horn sein Programm.

Anschließend erfolgt die musikalische Begleitung und der Auftakt zum

Tanz durch einen DJ.

Das Gewerbefest ist ein stilvoller Tanzabend für alle

Gewerbetreibenden dieser Region. Ziel dabei ist es Wirtschaft, Politik

und Verwaltung einander in gemütlicher, feierlicher Atmosphäre

näher zu bringen. Dabei möchte das Gewerbefest nicht als elitärer Ball

verstanden werden, sondern sieht sich selbst als gemütlicher

Tanzabend in angenehmer Atmosphäre.

Karten für das Gewerbefest gibt es nicht im freien Verkauf, sondern

können nur über die Internetadresse

www.gewerbefest zeuthen.de bestellt werden. Anmeldeschluss ist der

31.10.2009.

Ihre Ansprechpartner in

Ihrer Kommune erreichen

Sie unter:

Stadt Königs Wusterhausen

Tel. 03375 273 362

 

Gemeinde Schönefeld

Tel. 030 5367 2010

Gemeinde Wildau

Tel. 03375 505463

Gemeinde Zeuthen

Tel. 033762 753514

Gemeinde Eichwalde

Tel. 030 67502 203

Gemeinde Schulzendorf

Tel. 033762 43112

 

Presseinformation
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Gemeinde Zeuthen
Der Bürgermeister

Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen 
für die Würdigung bürgerlichen Engagements 

am Internationalen Tag des Ehrenamtes am 05.12.2009

Die Fraktionen der Gemeindevertretung, Vereine, Verbände und Institutionen sowie alle Bürgerinnen und Bürger
von Zeuthen sind aufgerufen, Personen vorzuschlagen, die sich besonders durch Verdienste und Leistungen für das
Gemeinwohl  Zeuthens  hervorgetan  haben oder  deren  Verdienste  und Leistungen für  die  gemeindliche  Entwicklung
Zeuthens von besonderer Bedeutung sind und auf lange Sicht Bestand haben werden.

Folgende Bewertungskriterien sind bei der Auswahl zu beachten:

1. Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit mindestens seit 3 Jahren
2. Wird die Tätigkeit allein oder mit Unterstützung ausgeübt
3. Ist damit ein finanzieller Aufwand verbunden 
4. Wo wird die ehrenamtliche Tätigkeit geleistet

- Wohnbereich/ Nachbarschaftshilfe
- Vereine
- Schule( Schulkonferenz, Elternsprecher etc.), 
- Jugendarbeit
- Wirtschaft und Umwelt

5. Wie zeitaufwändig ist die Tätigkeit
6. Die Bedeutung der Tätigkeit  für Zeuthen und Umgebung (Gemeinwohl)

Ausgenommen sind folgende Personen: 
Mitarbeiter der Gemeinde, Gemeindevertreter, Mitglieder in Pflege- und Betreuungsdiensten sowie Personen die
für Ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung erhalten.
 
Zeuthener Ortsgruppen einer Vereinigung sollten zusammengefasst betrachtet werden.

Anträge können gestellt werden von:
- gemeinnützigen  Vereinen  mit  schriftlicher  Begründung  des  Antrages  durch  Vereinsvorstandsbeschluss  und

unterzeichnet vom Vorstand.
- Privatpersonen mit schriftlicher Begründung
- Institutionen mit Begründung des Antrages durch den Vorstandbeschluss und unterzeichnet vom Vorstand
Für eine wahrnehmbare Vorbildwirkung sollte die Ehrung von nur wenigen Bürgern (7 -  10) in Betracht gezogen werden.

Diese Vorschläge sind bis 12.11.2009 bei der 

Gemeinde Zeuthen
Stabsstelle
Schillerstraße 1
15738 Zeuthen

 mit folgenden Angaben einzureichen:

Name, Vorname 

vollständige Anschrift

Telefonnummer

Vereinszugehörigkeit bzw. Ehrenamt mit Begründung des Vorschlages

Für Fragen steht Ihnen Frau Löffler unter der Telefonnummer (033762) 753 514 zur Verfügung.

gez. Kubick
Bürgermeister


